
 

Woran Sie bei der Scheidung 
auch denken sollten

Aufenthalt in Österreich
Personen, welche ihr Aufenthaltsrecht in Österreich 
von der Ehegattin bzw. dem Ehegatten ableiten, 
sollten im Zuge der Scheidung Informationen zu ihrem 
Aufenthaltstitel und dem Zugang zum Arbeitsmarkt 
einholen.

Gemeinsame Schulden, Bürgschaften
Im Rahmen der Scheidung werden Schulden oft neu 
aufgeteilt, z.B. der Mann verpflichtet sich bei der 
Scheidung die Rückzahlungen für das Haus, welches 
er übernimmt, allein zu tragen. Für die Gläubiger bzw. 
Gläubigerin (z.B. Bank) bleiben jedoch beide Schuld-
nerin und Schuldner. In solchen Fällen ist es ratsam, 
mit der Bank Kontakt aufzunehmen und um eine Ent-
lassung aus dem Kreditvertrag zu ersuchen bzw. eine 
Ausfallsbürgschaft bei Gericht zu beantragen.

Sozialversicherung
Mit der Scheidung fällt die Möglichkeit der Mitversi-
cherung in der Krankenversicherung (ASVG) weg. Die 
geschiedene, nicht erwerbstätige Frau kann sich bei 
der Gebietskrankenkasse kostenpflichtig selbst versi-
chern. Die geschiedene Ehefrau hat Anspruch auf eine 
Witwenpension, wenn der Verstorbene zum Zeitpunkt 
des Todes zu Unterhaltszahlungen an sie verpflichtet 
war und diese auch tatsächlich bezahlt hat oder unter 
bestimmten Voraussetzungen der Ehegattenunter-
halt freiwillig bezahlt wurde. Besonderheiten gibt es 
bei der Scheidung wegen Auflösung der häuslichen 
Gemeinschaft (siehe Scheidungsarten). 



 

Verfahrenshilfe
Bei geringem Einkommen kann bei einer Scheidungs-
klage ein Antrag auf Verfahrenshilfe eingebracht 
werden. Wird Verfahrenshilfe gewährt, bedeutet 
dies eine vorläufige Befreiung der Gerichtskosten. In 
bestimmten Fällen kann eine Rechtsanwältin oder ein 
Rechtsanwalt beigestellt werden.

Unterhaltsansprüche
Von der Festsetzung des Unterhalts kann die Altersver-
sorgung der geschiedenen Ehegattin und in manchen 
Fällen auch die gesetzliche Krankenversicherung 
abhängen.

Scheidungsart
Welche Form der Ehescheidung gewählt werden 
sollte, hängt von der individuellen Situation des 
Ehepaares ab, da mit der jeweiligen Scheidungsart 
unterschiedliche Rechtsfolgen verbunden sind. Es ist 
ratsam, dies im Vorfeld rechtlich abzuklären.
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Scheidungsfolgen

Eine Scheidung bringt neben persönlichen Verände-
rungen auch rechtliche Auswirkungen in verschiede-
nen Lebensbereichen mit sich. 
Diese betreffen:
Ehegattenunterhalt
Gemeinsame Kinder (Obsorgeregelung, 
Kindesunterhalt, Besuchsrecht)
Ehewohnung
Vermögensaufteilung
Aufteilung der Schulden
Sozialversicherungsrechtliche Leistungen
Erbrecht
Namensrecht
Steuerliche Absetzbeträge
Finanzielle Unterstützungen, Beihilfen



Frauenspezifische Information & 
Beratung – persönlich, telefonisch 
oder per E-Mail.

Öffnungszeiten:
Mo – Do 9.00 – 12.00 Uhr
Mi  14.00 –  17.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Bei Bedarf und Voranmeldung steht 
Ihnen gerne eine Dolmetscherin 
oder türkischsprachige Beraterin zur 
Verfügung. 

Beratung frauen.gesundheit:
jeden Mi  14.00 – 17.00 Uhr 

Frauenhotline  0810 006362
Mo, Fr 16.00 –  18.00 Uhr  Türkisch
Di, Fr 14.00 –  16.00 Uhr  Deutsch

Sprechtagstermine in Ihrer 
Gemeinde erfahren Sie über 
www.femail.at oder T 05522-31002

FEMAIL 
FrauenInformationszentrum 
Vorarlberg e.V.
Marktgasse 6
A-6800 Feldkirch
T +43/5522/31002
F +43/5522/31002-33
info@femail.at
www.femail.at
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Scheidung

Diese Informationen richten sich an Frauen, welche 
vor einer Scheidung stehen oder sich eine Scheidung 
überlegen. Sie enthalten eine kurze Übersicht der 
Scheidungsarten, der Schritte zur Scheidung sowie der 
Scheidungsfolgen. Im Falle einer Scheidung empfehlen 
wir jedenfalls eine individuelle Rechtsberatung frühzei-
tig einzuholen.

FEMAIL ist die Informations- und Servicestelle für Frau-
en in Vorarlberg. In einem persönlichen, vertraulichen 
Gespräch erhalten Sie Informationen zu ihren Fragen 
und Unterstützung bei der Klärung und Bearbeitung 
Ihrer Anliegen. Unsere Beraterinnen gehen achtsam mit 
den spezifischen Lebensbedingungen von Frauen um 
und stärken Frauen in ihren Veränderungsprozessen. 

Unsere Angebote sind weitgehend kostenfrei 
und finden in geschütztem Rahmen statt. 



 

Scheidungsarten

Einvernehmliche Scheidung
Voraussetzungen für eine einvernehmliche Scheidung 
sind die Auflösung der ehelichen Lebensgemeinschaft 
seit einem halben Jahr, die Zerrüttung der Ehe, das 
Einvernehmen über die Scheidung und eine Vereinba-
rung über die Scheidungsfolgen. Es bedarf eines ge-
meinsamen Antrags beim zuständigen Bezirksgericht.

Streitige Scheidung
Setzt die Ehepartnerin bzw. der Ehepartner eine 
Eheverfehlung, welche zur unheilbaren Zerrüttung der 
Ehe führt, nicht länger als sechs Monate zurückliegt 
und vom anderen Ehepartner bzw. der Ehepartnerin 
nicht verziehen wurde, kann vom Anderen bzw. der 
Anderen beim Bezirksgericht die Scheidungsklage 
eingebracht werden. Die Sechsmonatsfrist beginnt 
mit Kenntnis des Scheidungsgrundes und läuft nicht, 
solange die häusliche Gemeinschaft aufgehoben ist.

Scheidung wegen Auflösung der häuslichen 
Gemeinschaft
Drei Jahre nach Auflösung der häuslichen Gemein-
schaft kann jede Ehepartnerin bzw. jeder Ehepartner 
ohne Angabe von Gründen auf Scheidung klagen, 
wenn die Ehe tief greifend und unheilbar zerrüttet ist. 
Unter bestimmten Umständen kann die beklagte Par-
tei der Scheidung widersprechen, wenn die Scheidung 
eine außergewöhnliche Härte für sie bedeuten würde. 
Ist die häusliche Gemeinschaft seit sechs Jahren auf-
gehoben, ist die Ehe bei Klage jedenfalls zu scheiden. 
Diese Form der Scheidung ist in Bezug auf den Ehe-
gattenunterhalt für die Ehegattin unter Umständen 
günstiger als die Verschuldensscheidung.



 

Scheidung aus anderen Gründen
Die Scheidung kann auch aufgrund eines auf geistiger 
Störung beruhenden Verhaltens, einer Geisteskrank-
heit oder einer ansteckenden oder Ekel erregenden 
Krankheit begehrt werden, wenn dies zur Zerrüttung 
der Ehe geführt hat. Härten für die kranke Ehepart-
nerin bzw. den kranken Ehepartner sollen jedoch 
vermieden werden.

Einvernehmliche Scheidung

Wo? Bezirksgericht des letzten gemeinsamen Aufent-
haltsortes 
Wie? Es muss ein gemeinsamer Antrag eingebracht 
werden. Formularvorlagen sind bei den Bezirksgerich-
ten erhältlich. Die einvernehmliche Scheidung wird im 
außerstreitigen Rechtsweg durchgeführt.
Was? Dem Gericht muss entweder eine schriftliche 
Vereinbarung über folgende Punkte vorgelegt werden 
oder die Vereinbarung wird während des Verfahrens 
vor Gericht beschlossen: 
– Gemeinsame minderjährige Kinder: Obsorge, 

hauptsächlicher Aufenthaltsort, Kindesunterhalt
– Ehegattenunterhalt
– Vermögensaufteilung: eheliches Gebrauchsvermö-

gen, eheliche Ersparnisse und eheliche Schulden
– Ehewohnung
– Regelungen über eine allfällige Ausgleichszahlung

Kosten
Pauschalgebühr für den Antrag € 198,–, für die 
Vereinbarung zusätzlich € 198,–, unter bestimmten 
Voraussetzungen betragen die Kosten für die Verein-
barung jedoch € 297,– (Stand 2009).



 

Streitige Scheidung

Wo? Bezirksgericht des letzten gemeinsamen Aufent-
haltsortes
Wie? Die Klage ist schriftlich einzubringen oder 
mündlich bei Gericht zu Protokoll zu geben. Grund-
sätzlich besteht im Verfahren keine Anwaltspflicht. 
Fällt die Entscheidung für eine rechtliche Vertretung, 
ist diese nur von einer Anwältin bzw. einem Anwalt 
möglich.
Was? Voraussetzung für die Scheidungsklage ist, dass 
von der Ehepartnerin bzw. vom Ehepartner entweder 
eine schwere Eheverfehlung oder leichte Ehever-
fehlungen über einen längeren Zeitraum schuldhaft 
gesetzt wurden. 
Beispiele für Eheverfehlungen sind:
– Verletzung der Treuepflicht
– Verletzung der Beistandspflicht
– Körperliche Gewalt oder andauernde Beleidigungen
– Verletzung der Unterhaltspflicht
– Beharrliches, grundloses Schweigen oder Desinter-

esse an der Partnerin bzw. am Partner
– Böswilliges Verlassen usw.
Das Gericht muss bei der Scheidung aussprechen,
ob die Ehe aus dem Alleinverschulden oder dem über-
wiegenden Verschulden des Ehegatten bzw. der Ehe-
gattin oder aus gleichteiligem Verschulden geschieden 
wird. Die Schuldfrage spielt bei der Bemessung des
Ehegattenunterhalts eine Rolle.

Kosten
Die Kosten sind im Vorhinein nicht abschätzbar, maß-
gebliche Umstände sind die Erhebung einer Widerkla-
ge, die Länge des Verfahrens und ob eine anwaltliche 
Vertretung vorhanden ist.



 

Scheidung wegen Auflösung der 
häuslichen Gemeinschaft

Wo? Bezirksgericht des letzten gemeinsamen Aufent-
haltsortes
Wie? Die Klage ist schriftlich einzubringen oder münd-
lich bei Gericht zu Protokoll zu geben, wenn die häusli-
che Gemeinschaft seit drei Jahren aufgehoben und die 
Ehe unheilbar zerrüttet ist. In diesem Fall kann ohne 
Angabe von Gründen die Scheidung verlangt werden. 
Das Verschulden an der Zerrüttung der Ehe wird nur 
über Antrag der beklagten Partei geprüft. Bedeutet die 
Scheidung für die beklagte Partei eine außergewöhn-
liche Härte und wurde die Zerrüttung vom klagenden 
Teil zumindest überwiegend verschuldet, kann das 
Gericht den Antrag ablehnen. Nach sechs Jahren wird 
dem Scheidungsbegehren auf jeden Fall stattgegeben. 
Folgen für den Ehegattenunterhalt: Die schuldlos 
oder mit dem überwiegenden Verschulden des Mannes 
und gegen ihren Willen geschiedene Frau erhält nach 
der Scheidung Unterhalt wie bei aufrechter Ehe. Eine 
neue Ehe des geschiedenen Mannes führt in der Regel 
zu keiner Reduktion des Unterhaltes. 
Folgen für die Witwenpension: Die gegen ihren 
Willen geschiedene Frau erhält im Todesfall des ge- 
schiedenen Mannes unter bestimmten Voraussetzun- 
gen eine Witwenpension wie bei aufrechter Ehe, wenn:
– das überwiegende Verschulden des anderen Teils
 ausgesprochen ist und
–  die Ehe mindestens 15 Jahre gedauert hat und
–  die Frau bei der Scheidung das 40. Lebensjahr 
 vollendet hat, o.a.

Kosten
Die Kosten sind im Vorhinein nicht abschätzbar, da sie 
sehr vom Verfahrensverlauf abhängig sind. 


